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Beratung Datum Behandlung Ziel 

Stadtplanungsausschuss 11.11.2021 öffentlich Beschluss 
 

Betreff: 

Stadterneuerung Nürnberg 
Bedarfsmitteilungen 2022 
 
Anlagen: 

Entscheidungsvorlage 
Bedarfsmitteilungen 

 
Sachverhalt (kurz): 
Das Stadtplanungsamt meldet der Regierung von Mittelfranken regelmäßig zum 1. Dezember 
den für das Folgejahr in den Stadterneuerungsgebieten ermittelten Zuschussbedarf aus den 
Städtebauförderungsprogrammen (Bedarfsmitteilung). Die Unterlagen werden in Abstimmung 
mit den Planungs- und Baudienststellen erstellt. 
 
Auf Grundlage der Bedarfsmitteilungen aller Gemeinden werden vom Bayerischen 
Staatsministerium für Wohnen-, Bau und Verkehr in Abstimmung mit dem Bund jährlich die 
finalen Programmzuschnitte bekannt gegeben (Verwaltungsvereinbarung). Aus dem 
Gesamtkontingent für Mittelfranken wird der Stadt Nürnberg ein individueller 
Bewilligungsrahmen zugeteilt, der dann über projektbezogene Bewilligungen ausgeschöpft 
werden kann. 
 
Seit der Neufassung der Städtebauförderungsprogramme in 2020 erwartet die Regierung von 
Mittelfranken die beschlussmäßige Bestätigung der jährlichen Bedarfsmitteilungen. Die 
Bedarfsmitteilungen für 2022 werden zur Beschlussfassung vorgelegt.    
 
 

1. Finanzielle Auswirkungen: 

  Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen 

 Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

      

 (→ weiter bei 2.) 

  Nein (→ weiter bei 2.) 

  Ja 

  Kosten noch nicht bekannt 

  Kosten bekannt 
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 Gesamtkosten       € Folgekosten       € pro Jahr 

     dauerhaft   nur für einen begrenzten Zeitraum 

 davon investiv       € davon Sachkosten       € pro Jahr 

 davon konsumtiv       € davon Personalkosten       € pro Jahr 

 

 
Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung? 
(mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, 
ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt) 

  Ja  

  Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

      

 

2a. Auswirkungen auf den Stellenplan: 

  Nein (→ weiter bei 3.) 

  Ja 

  Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans 

 
 Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von       Vollkraftstellen (Einbringung 

und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens) 

  Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt 

 

2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt   (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen) 

  Ja  

  Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

      

 

3. Diversity-Relevanz: 

  Nein 
 

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

 
  Ja Diversity-Themen werden im Rahmen der konkreten Projektumsetzung 

berücksichtigt.   
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4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen: 
 

   RA (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen) 

   SÖR, H, WBG-K 

   Stk 
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Beschlussvorschlag: 
Der Stadtplanungsausschluss beschließt die vorliegenden Bedarfsmitteilungen 2022 für die 
Programme der Städtebauförderung. Die Anmeldung erfolgt unter dem Vorbehalt der 
Finanzierung. 
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